
Allgemeine Bestimmungen

1.  Vertragsschluss
Zwischen dem Anleger und der DWS Investment GmbH (nachfolgend DWS ge nannt)
kommt mit Eröffnung eines Depots bei der DWS für die DWS RiesterRente Premium ein 
Altersvorsorgevertrag im Sinne des § 1 Abs. 1 Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG) 
zu den nachfolgenden Bedingungen zu Stande. Der Altersvorsorgevertrag ist ein Vertrag 
über eine kapitalgedeckte Altersvor sorge des Anlegers und unterliegt nach Maßgabe der 
Vorschriften des Alters vermögensgesetzes bis zu bestimmten Höchstgrenzen der staatlichen 
Förderung. Voraussetzung für den Abschluss eines DWS RiesterRente Premium Vertrages ist, 
dass der Anleger bei Vertragsschluss das 54. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Die DWS 
behält sich vor, Anträge von Anlegern abzulehnen, die diese Altersgrenze überschreiten. 

2.  Ansparphase und Auszahlungsphase
Der Altersvorsorgevertrag gliedert sich in einen Anlageplan zum Erwerb von Fonds anteilen
(Ansparphase) und einen Auszahlungsplan für das angesparte Ka pital (Auszahlungsphase).

Ansparphase

3.  Altersvorsorgebeiträge
Der Anleger verpflichtet sich im Rahmen dieses Altersvorsorgevertrages, in der An sparphase
laufend, mindestens einmal pro Kalenderjahr, Aufwendungen (Alters vorsorgebeiträge) auf 
das DWS Depot zu erbringen. Einzahlungen können während der Ansparphase aus schließlich
per Lastschrifteinzug erfolgen, soweit es sich nicht um staatliche Zulagen bzw. Steuer-
gutschriften oder um eine Kapitalübertragung im Rahmen des Anbieterwechsels handelt. 
Altersvorsorgebeiträge in Form einer Erhöhung der “regelmäßigen Beiträge” und in Form 
von unregelmäßigen Zuzahlungen (“Einmalzahlungen”) über die jeweils staatlich geförderte 
Höchstgrenze hinaus können dabei nur bis zur Vollendung des 55. Lebensjahres erbracht wer-
den. „Regelmäßige Beiträge“ sind die vom Anleger bei Vertragsschluss gewählten regelmäßi-
gen monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen oder jährlichen Eigenbeiträge für seine DWS 
RiesterRente Premium.

4.  Anlage der Altersvorsorgebeiträge
Die Altersvorsorgebeiträge (einschließlich Zulagen) und Steuergutschriften wer den gemäß den 
vorstehenden Angaben in Anteilen an Investmentfonds angelegt. Soweit es sich um ausschüt-
tende Investmentfonds handelt, werden die Ausschüt tungsbeträge kostenfrei unverzüglich 
zum Nettoinventarwert des jeweiligen Fonds wieder angelegt. 

5.  Dauer der Ansparphase
Die Ansparphase beginnt mit Aufnahme der regelmäßigen Einzahlung von Alters vorsorgebei-
trägen durch den Anleger und endet – unbeschadet einer Kündigung des Alters vorsorgever-
trages nach Nr. 10.1 – mit Beginn der Auszahlungsphase (Nr. 7). 

6.  Höchststandssicherung
Ab dem vollendeten 55. Lebensjahr bietet die DWS dem Anleger zusätzlich die Möglichkeit 
einer Höchststandssicherung seines Altersvorsorgevermögens bis zum Beginn der Aus-
zahlungsphase an. Vor Vollendung des 55. Lebensjahres wird sich die DWS mit dem Anleger 
in Verbindung setzen und ihn über die Einzelheiten zur Option der Höchststandssicherung 
informieren.

Der Anleger kann eine Höchststandssicherung seines Altersvorsorgevertrages einmal bis 
spätestens drei Monate vor Beginn der Auszahlungsphase gemäß Nr. 7 dieser Beding ungen
schriftlich bei der DWS beantragen. Dieses Datum (nachfolgend „Referenzrenteneintritts-
termin“) wird von der DWS für die Höchststandssicherung als Termin zu Grunde gelegt. Der 
Beginn der Aus zahlungsphase richtet sich nach Nr. 7 dieser Bedingungen und kann von dem 
Referenzrenteneintrittstermin abweichen.

Die DWS bestätigt dem Anleger die Höchststandssicherung und den Referenzrenteneintritts-
termin für seinen Altersvorsorgevertrag in einer separaten Mitteilung. Als „erster Höchststand“ 
wird der Gegenwert des Altersvorsorgevermögens des Anlegers zum Zeitpunkt der Annahme 
des Antrages durch die DWS festgeschrieben. Bis zum Erreichen des Referenzrenteneintritts-
termins wird dann an bestimmten Stichtagen ermittelt, ob das Altersvorsorgevermögen des 
Anlegers einen höheren Stand als zum Zeitpunkt der Annahme des Antrages durch die DWS 
erreicht hat. Stichtag ist der jeweils fünfte Kalendertag eines jeden Monats, an dem Geschäfts-
banken in Luxemburg und in Frankfurt am Main geöffnet sind. Sollte der Stichtag kein Tag sein, 
an dem Geschäftsbanken in Luxemburg und Frankfurt am Main geöffnet sind, wird der nächst-
folgende Tag herangezogen, an dem Geschäftsbanken in Luxemburg und Frankfurt am Main 
geöffnet sind. Als erster Stichtag wird dabei der auf die Annahme durch die DWS folgende 
fünfte Kalendertag eines Monats berücksichtigt.

Sofern an einem Stichtag ein Stand ermittelt wird, der über dem Niveau des bisher festge-
schriebenen Höchststandes liegt, wird dieser als der neue Höchststand festgeschrieben. 
Der so bis zum Referenzrenteneintrittstermin jemals erreichte Höchststand steht dem 
Anleger ab Beginn der Auszahlungsphase als Altersvorsorgevermögen zur Verfügung. Sollte 
der Wert des Altersvorsorgevermögens an den Stichtagen den „ersten Höchststand“ nicht 
überschreiten, wird der „erste Höchststand“ bei Beginn der Auszahlungsphase zu Grunde 
gelegt. Die „Informationen über den Vertragsverlauf“ und die Informationen im „Online-
Konto“ des Anlegers gemäß den Nr. 16 und 17 dieser Bedingungen geben Aufschluss über 
die vor genannten Parameter, insbesondere den aktuellen Portfoliowert sowie den aktuellen 
Höchststand zum bekanntgegebenen Referenz renteneintrittstermin.

Der Anleger erhält nur dann die volle Höchststandssicherung, wenn die Auszahlungsphase 
gemäß dem zuvor vereinbarten Referenzrenteneintrittstermin beginnt. Liegt der Beginn der 
Auszahlungsphase – gleich aus welchem Grunde – vor dem für die Höchststandssicherung 
bekanntgegebenen Referenzrenteneintrittstermin, so entfällt die volle Höchststandssicherung. 
Für die Auszahlungsphase wird dann der jeweils aktuelle Portfoliogegenwert zum tatsächlichen 
Renteneintritt zu Grunde gelegt, zumindest jedoch der Barwert des zuletzt festgeschriebenen 
Höchststandes bezogen auf den Zeitpunkt des tatsächlichen Beginns der Auszahlungsphase.

Unabhängig von der Möglichkeit der Höchststandssicherung und dem für den Anleger jeweils 
festgeschriebenen Höchststand besteht in jedem Fall die Beitragszusage der DWS nach Nr. 8
dieser Bedingungen.

Auszahlungsphase

7.  Beginn der Auszahlungsphase
Leistungen aus diesem Altersvorsorgevertrag (Auszahlungsphase) werden von der DWS im 
Rahmen eines Auszahlungsplans gemäß den vorstehenden Angaben spätestens ab dem 
1. Januar des auf den in § 35 Nr. 1 Sozialgesetzbuch VI be zeichneten Zeitpunkt folgenden 
Jahres (maßgeblich ist die zur Zeit des Vertrags schlusses geltende Rechtslage), nicht aber vor 
Vollendung des 60. Lebensjahres des Anlegers erbracht.

8.  Beitragszusage
Die DWS sagt zu, dass dem Anleger zu Beginn der Auszahlungsphase mindes tens der Betrag 
der von ihm eingezahlten Altersvorsorgebeiträge (einschließlich Zulagen) zur Verfügung steht.

9.  Ausgestaltung der Auszahlungsphase
9.1 Die Auszahlung des Altersvorsorgevermögens erfolgt in der Aus zahlungsphase (Nr. 7)
in Form von monatlichen zugesagten gleich bleibenden oder steigenden Raten zahlungen im 

Rahmen eines Auszahlungsplans mit einer unmit telbar anschließenden lebenslangen Teil-
kapitalverrentung ab dem 85. Lebensjahr. Die gesonderte Auszahlung der in der Aus zahlungs-
phase anfallenden Zinsen und Erträge als variable Teilraten ist zulässig, soweit die DWS diese 
nicht zur Erfüllung ihrer sich aus diesem Vertrag ergebenden Verpfl ichtungen benötigt.

9.2 Bei Abschluss eines Auszahlungsplans wird ein Teil des zu Beginn der Aus zahlungsphase
zur Verfügung stehenden Kapitals zu Beginn der Auszahlungs phase in eine Rentenversicherung 
eingebracht, die dem Anleger ab Vollendung des 85. Le bensjahres eine gleich bleibende oder 
steigende lebenslange Leibrente ge währt, deren erste monatliche Rate mindestens so hoch 
ist wie die letzte monatliche Aus zahlung aus dem Auszahlungsplan unter Außerachtlassung 
variabler Teilraten.

9.3 Die Berechnung der Altersversorgung erfolgt auch bezüglich der Rentenleis tungen unab-
hängig vom Geschlecht des Anlegers.

9.4 Der Anleger kann verlangen, dass die DWS zu Beginn der Auszahlungsphase bis zu 
30% des in diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Kapitals außerhalb der monatlichen 
Leistungen an ihn auszahlt.

9.5 Die DWS ist berechtigt, bis zu zwölf Monatsleistungen in einer Auszahlung zusam-
menzufassen oder eine Kleinbetragsrente durch eine Einmalauszahlung zu Beginn der 
Auszahlungsphase abzufinden. Eine Kleinbetragsrente ist eine Rente, die bei gleichmäßi-
ger Verrentung des gesamten zu Beginn der Auszahlungsphase zur Verfügung stehenden 
Kapitals eine monatliche Rente ergibt, die 1% der monat lichen Bezugsgröße nach § 18 
Sozialgesetzbuch IV nicht übersteigt. Bei der Be rechnung dieses Betrages werden alle bei 
der DWS bestehenden Verträge des Anlegers insgesamt berücksichtigt, auf die geförderte 
Altersvorsorgebeiträge ge leistet wurden.

Sonstige Bestimmungen

10. Beendigung des Altersvorsorgevertrages
10.1 Der Anleger ist berechtigt, den Altersvorsorgevertrag während der Anspar phase (Nr. 5)
mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalender vierteljahres zu kündigen, um das 
zu diesem Zeitpunkt gebildete Kapital auf einen an deren auf seinen Namen lautenden Alters-
vorsorgevertrag der DWS oder eines anderen Anbieters von Altersvorsorgeverträgen zu über-
tragen. Im Fall der Kündi gung ist der Anleger verpfl ichtet, der DWS das Bestehen des anderen 
Altersvorsorgevertrages rechtzeitig vor Ablauf der Kündigungsfrist in geeigneter Form nach-
zuweisen. Im Fall der Kündigung entfällt die Zusage der DWS nach Nr. 8 ohne weiteres. 

10.2 Für die Übertragung kann die DWS ein Entgelt verlangen. Beabsichtigt der Anleger das 
bei einem anderen Anbieter im Rahmen eines nach dem AltZertG abgeschlossenen Alters-
vorsorgevertrages gebildete Kapital auf einen Altersvor sorgevertrag bei der DWS übertragen 
zu lassen, bedarf die Übertragung der Zu stimmung der DWS.

10.3 Der Altersvorsorgevertrag endet mit dem Tod des Anlegers.

10.4 Eine ordentliche Kündigung des Altersvorsorgevertrages durch die DWS ist ausge-
schlossen.

11. Ruhen des Altersvorsorgevertrages
Der Anleger ist während der Ansparphase (Nr. 5) berechtigt, den Altersvorsorge vertrag ruhen 
zu lassen. Der Anleger ist verpflichtet, das Ruhen des Vertrages durch schriftliche Erklärung 
gegenüber der DWS 10 Tage vor Beginn der Ruhephase an zuzeigen. Eine Zahlungseinstellung 
ohne vorherige Vertragskündigung führt eben falls zum Ruhen des Vertrages. In diesem Fall 
trägt der Anleger die der DWS hier durch entstandenen Kosten für Lastschriftretouren.

12. Altersvorsorge-Eigenheimbeitrag
Der Anleger ist während der Ansparphase (Nr. 5) berechtigt, durch schriftliche Er klärung
gegenüber der DWS mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalendervierteljahres
die teilweise oder vollständige Auszahlung des gebildeten Kapitals für eine Verwendung zu 
eigenen Wohnzwecken im Sinne des § 92 a und § 92 b des Einkommensteuergesetzes zu 
verlangen.
Im Fall einer Entnahme von gebildetem Kapital zu eigenen Wohnzwecken verrin gert sich antei-
lig die Höhe des Betrages, den die DWS dem Anleger nach Nr. 8 zu sagt. Der von der DWS 
zugesagte Betrag (Nr. 8) verringert sich im gleichen Ver hältnis wie sich das gebildete Kapital 
durch den entnommenen Betrag verringert und berechnet sich gemäß folgender Formel :

13.  Abtretungs- und Übertragungsverbot
Die Abtretung oder Übertragung von Forderungen oder Eigentumsrechten aus die sem Alters-
vorsorgevertrag an Dritte ist ausgeschlossen.

14.  Schädliche Verwendung/Kündigung
Kündigt der Anleger den Altersvorsorgevertrag, ohne das Altersvorsorgevermögen auf einen 
anderen zertifizierten Altersvorsorgevertrag zu übertragen oder verfügt er über seine Anteile 
ganz oder teilweise durch schriftlichen Auftrag, ohne dass eine Auszahlung nach Nr. 9 oder 
die Voraussetzungen der Nr. 12 dieser Bedingungen vorliegen (schäd liche Verwendung), 
zeigt die DWS dies der zentralen Zulagenstelle an. Erst nach Mitteilung der Höhe des Rück-
zahlungsbetrages der steuerlichen Förderung durch die zentrale Zulagenstelle wird die DWS 
die Verfügung des Anlegers nach Satz 1 ausführen und den Verkaufserlös abzüglich des Rück-
zahlungsbetrages an den An leger auszahlen. Den Rückzahlungsbetrag wird die DWS an die 
zentrale Zulagen stelle abführen. Der Verkauf der Anteile erfolgt zum Rücknahmepreis des 
Bewertungstages, der dem Eingang der Mitteilung der zentralen Zulagenstelle bei der DWS 
folgt. Eine Teil kündigung des Altersvorsorgevertrages ist nicht zulässig.
Die DWS RiesterRente Premium ist als langfristige Anlageform ausgerichtet. Durch die ins-
besondere gemäß Nr. 15.1 dieser Bedingungen innerhalb der ersten fünf Lauf zeitjahre in 
Ansatz gebrachten Abschluss- und Vertriebskosten, die sich u.a. nach der Höhe der bei Ver-
tragsbeginn vereinbarten „regelmäßigen Beiträge“ be rechnen, ist eine Reduzierung der ver ein-
barten Beiträge nach den ersten fünf Lauf zeitjahren des Altersvorsorgevertrages sowie eine 
Kündigung zu Beginn der Lauf zeit für den Anleger mit erhöhten Kosten verbunden, weil vom 
Anleger bereits ge tilgte Abschluss- und Vertriebskosten nicht zurückerstattet werden.

15.  Kosten und Gebühren

Abschluss- und Vertriebskosten
Sämtliche in Ansatz gebrachte Abschluss- und Vertriebskosten für einen Alters vorsorgevertrag
werden über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren in gleichmäßigen Jahresbeiträgen 
verteilt. Dies gilt nicht, soweit diese Kosten als Vomhundertsatz von den Altersvorsorgebeiträgen 
abgezogen werden (z.B. bei ungeplanten Zuzahlungen oder bei staatlichen Zulagen). Für den 
Abschluss einer Rentenversicherung (Nr. 9.2) können weitere Kosten entstehen.

Die Abschluss- und Vertriebskosten sind die Kosten, die dem Anleger bei Abschluss der DWS 
RiesterRente Premium für „regelmäßige Beiträge“ (15.1) und bei Wahl einer Dynamisierung 
(15.2) oder während der Vertragslaufzeit für „zusätzliche Beiträge“ (15.3) entstehen. Die 
Abschluss- und Vertriebskosten enthalten insbe sondere die Kosten für Vertriebsprovisionen 
und Finanzierung sowie die Kosten für Datenerfassung, Druckstücke und Portokosten. 

Besondere Bedingungen für die DWS RiesterRente Premium

. /.Summe Zusage
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=



Der Anleger zahlt die Ab schluss- und Vertriebskosten, indem die DWS von seinen Alters-
vorsorgebeiträgen (einschließlich Zulagen) zu den in Nr. 15.1 bis 15.3 beschriebenen Zeit-
punkten anteilig einen Betrag einbehält und nicht in Fondsanteile anlegt. Die DWS legt den 
verbleibenden Betrag während der gesamten Vertragsdauer zum Anteilwert, d.h. ohne Aus-
gabeaufschlag, und gemäß dem im Antrag beschrie benen fi nanzmathematischen Modell in 
Fondsanteilen bzw. Anteilbruchstücken an. Überträgt der Anleger das Kapital aus einem ande-
ren Altersvorsorgevertrag auf den Altersvorsorgevertrag DWS RiesterRente Premium werden 
keine Ab schluss- und Vertriebskosten erhoben. Die DWS gibt die Abschluss- und Ver triebs-
kosten teilweise oder vollständig an den Vermittler oder die Vertriebsstelle weiter.

15.1 Bei Abschluss der DWS RiesterRente Premium entstehen dem Anleger Ab schluss-
und Vertriebskosten in Höhe von 5,5% der Summe aller bei Vertrags beginn vereinbarten 
„regelmäßigen Beiträge“ bis zum 60. Lebensjahr (geplante Beitrags summe). „Regelmäßige 
Beiträge“ sind Altersvorsorgebeiträge nach Nr. 3 Satz 4 dieser Bedingungen. Staatliche Zula-
gen, die bei Wahl einer Dynamisierung (15.2) den „regelmäßigen Beitrag“ über steigenden
Beträge sowie „zusätzliche Beiträge“ (15.3) zählen nicht zu den „regel mäßigen Beiträgen“. 
Ein Berechnungsbeispiel zur Ermittlung der Abschluss- und Vertriebs kosten auf Basis einer 
monatlichen Sparrate i.H.v. 100,- EUR ergibt sich aus dem jeweils aktuellen Antrag der DWS 
RiesterRente Premium. Eine Berechnung für ab weichende Sparraten gleicher Laufzeit er gibt
sich durch entsprechende Multi plikation /Division. Der Anleger zahlt die Abschluss- und 
Vertriebskosten in Höhe von 5,5%, indem die DWS während der ersten fünf Laufzeitjahre 
der DWS RiesterRente Premium von seinen „regelmäßigen Beiträgen“ anteilig einen gleich -
mäßigen Be trag einbehält und nicht in Fondsanteile anlegt. Nach Ablauf der ersten fünf 
Laufzeitjahre werden die „regelmäßigen Beiträge“ des Anlegers vollständig dem De pot zuge-
führt und es werden keine weiteren Abschluss- und Vertriebskosten für die „regelmäßigen 
Beiträge“ berechnet. Die bei Vertrags beginn vereinbarten „regel mäßigen Beiträge“ können 
von dem Anleger reduziert oder erhöht wer den. Reduziert der Anleger die vereinbarten „regel-
mäßigen Beiträge“ innerhalb der ersten fünf Lauf zeitjahre der DWS RiesterRente Premium, 
reduzieren sich ab diesem Zeitpunkt die von ihm kün ftig zu zahlenden Abschluss- und Ver triebs-
kosten im gleichen Verhältnis, wie sich sein „regelmäßiger Beitrag“ re duziert. Eine Erhöhung 
der “regelmäßigen Beiträge” über die jeweils staatlich geförderte Höchstgrenze hinaus 
ist nur bis zur Vollendung des 55. Lebensjahres zulässig, vgl. Nr. 3 dieser Bedingungen. 
Erhöht der Anleger die bei Vertrags beginn vereinbarten „regelmäßigen Beiträge“ während 
der Laufzeit des Vertrages, handelt es sich um „zusätzliche Bei träge“ nach Nr. 15.3 dieser 
Bedingungen. Lässt der An leger den Vertrag während der ersten fünf Laufzeitjahre ruhen, 
zahlt er mit Wieder aufnahme der Zah lung der „regel mäßigen Beiträge“ innerhalb der ersten 
fünf Lauf zeitjahre Ab schluss- und Vertriebskosten in gleicher Höhe wie vor dem Ruhen lassen
(sofern er seine Bei träge nicht erhöht oder reduziert).

15.2 Der Anleger kann bei Vertragsbeginn eine Dynamisierung seiner „regel mäßigen Bei-
träge“ um 5% wählen. Die Dynamisierung erfolgt immer zum 1. Januar, erstmals in dem auf 
den Vertragsbeginn folgenden Jahr (bei Ankreuzen des Feldes „Riestertreppe 2008“ unter 
dem Abschnitt „Ansparphase“ erstmals am 1. Januar 2009). In dem auf den Vertrags beginn
folgenden Jahr (bzw. bei Wahl der „Riestertreppe 2008“ am 1. Januar 2009) werden die bei 
Vertrags beginn ver einbarten „regelmäßigen Beiträge“ um 5% erhöht („erhöhte regel mäßige
Beiträge“). In den folgenden Jahren erfolgt die Dynamisierung auf Basis des jeweils zuletzt 
„erhöhten regelmäßigen Beitrags“. Die DWS berechnet auf die Differenz zwischen dem bei 
Vertragsschluss vereinbarten „regelmäßigen Bei trag“ und dem durch die Dynami sierung
erhöhten Beitrag jeweils, d.h. bei jeder Zahlung, einen Betrag von 5% als Abschluss- und 
Vertriebskosten, der nicht in Fondsanteile an gelegt wird. Der Anleger kann einer bei Vertrags-
beginn ge wählten Dyna misierung jederzeit schriftlich widersprechen.

15.3 Zusätzlich zu den in Nr. 15.1 und 15.2 aufgezählten Abschluss- und Ver triebskosten
entstehen dem Anleger Kosten für „zusätzliche Beiträge“. Als „zu sätzliche Beiträge“ gelten 
staatliche Zulagen, neben den regelmäßigen Beiträ gen gesondert geleistete Einmalzahlungen 
(über die jeweils staatlich geförderte Höchstgrenze hinaus nur bis zur Vollendung des 55. 
Lebensjahres zulässig, vgl. Nr. 3 dieser Bedingungen) oder im Falle einer nachträglichen 
Erhöhung der bei Vertragsbeginn vereinbarten „regelmä ßigen Beiträge“ die Differenz zwi-
schen dem erhöhten Beitrag und dem ursprüng lich bei Vertragsbeginn vereinbarten „regel-
mäßigen Beitrag“. Als eine Erhöhung der Beiträge und damit als „zusätzlicher Beitrag“ gilt 

nicht, wenn der Anleger während der Vertragslaufzeit seine bei Vertragsbeginn vereinbarte 
„regelmäßige Sparrate“ reduziert hat und anschließend wieder auf die bei Vertragsbeginn ver-
einbarte Höhe erhöht. Auf jeden „zusätzlichen Beitrag“ erhebt die DWS jeweils einen Betrag 
in Höhe von 5% als Abschluss- und Vertriebskosten, der nicht in Fondsanteile angelegt wird.

Kapitalverwaltungskosten
Zur Abgeltung der Kosten für die Verwaltung des gebildeten Kapitals werden Ent gelte erho-
ben, deren Höhe sich aus dem Verkaufsprospekt der Fonds in der je weils geltenden Fassung 
ergibt und die dem jeweiligen Sondervermögen unmit telbar belastet werden.

Sonstige Kosten
Für die Führung der Investmentkonten werden von der DWS Entgelte erhoben, deren Höhe 
und Zahlweise sich aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DWS Depots in der 
jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit dem aktuellen Preisverzeichnis ergibt. Darüber 
hinaus kann die DWS Gebühren für den Wechsel des Anlegers in ein anderes begünstigtes 
Anlageprodukt oder zu einem anderen Anbieter unter Mitnahme des gebildeten Kapitals sowie 
im Falle einer schädli chen Verwendung verlangen.

16. Information über den Vertragsverlauf
Die DWS wird den Anleger einmal im Jahr schriftlich über die Verwendung der eingezahl-
ten Altersvorsorgebeiträge, das bisher gebildete Kapital, die einbe haltenen anteiligen 
Abschluss- und Vertriebskosten, die Kosten für die Verwaltung des gebildeten Kapitals, die 
erwirtschafteten Erträge, die im Fall einer Umwand lung eines bestehenden Vertrages in einen 
Altersvorsorgevertrag bis zum Zeit punkt der Umwandlung angesammelten Beiträge und 
Erträge sowie darüber infor mieren, ob und wie die DWS ethische, soziale und ökologische 
Belange bei der Verwendung der eingezahlten Altersvorsorgebeiträge berücksichtigt.

17.  Online-Konto
Die DWS richtet dem Anleger für die DWS RiesterRente Premium ein Online-Konto ein 
und stellt dem Anleger in dem elektronischen Postkorb seines Online-Kontos sämtliche 
Informationen zu getätigten Umschichtungen / Umsätzen (einschließ lich Einzahlungen) oder 
zu Bestandsveränderungen auf seinen Investmentkonten (die „Abrechnungsinformationen“)
zur Verfügung. Der Anleger kann diese Infor mationen unter der Adresse www.dws.de jeder-
zeit durch die Eingabe einer PIN/TAN Kombination abrufen, die ihm von der DWS nach 
Eröffnung des DWS RiesterRente Premium-Portfolios zugesandt wird. Der Anleger hat die 
Möglichkeit, diesen Ver sandweg jederzeit zu ändern und sich die Abrechnungs-Informationen 
auf dem Post weg zusenden zu lassen. Für dadurch evtl. entstehende Kosten der pos talischen
Zustellung wird die DWS gesonderte Gebühren gemäß Nr. 5 der „Hin weise auf die Höhe 
der Entgelte und Kosten“ erheben. Auch für die DWS ist der Online-Konto Service jederzeit 
widerruflich. Die DWS ist berechtigt, dem An leger sämtliche seit Erstellung der zuletzt zuge-
sandten Abrechnung angefallenen Abrechnungs informationen ohne zusätzliche Kosten per 
Post oder in sonstiger Weise zukommen zu lassen, wenn der Anleger die im elektroni schen
Postkorb sei nes Online-Kontos über einen Zeitraum von sechs Monaten bereitgestellten 
Bestands-Informationen nicht abgerufen hat. Für den Anleger gelten bei der Nut zung des 
Online-Kontos die Mitwirkungspflichten nach den Allgemeinen Geschäfts bedingungen für 
DWS Depots. Er hat die in dem Online-Konto ein gestellten Abrechnungs-Informationen auf 
ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu über prüfen und etwaige Ein wendungen unverzüglich
(spätestens nach Erhalt der papierhaften Kontoauszüge, Abrech nungen, Aufstellungen und 
sonstige Anzeigen) zu erheben.

18.  Allgemeine Geschäftsbedingungen für DWS Depots
In Ergänzung der Besonderen Bedingungen für die DWS RiesterRente Premium gelten die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DWS Depots in der jeweils gül tigen Fassung, soweit 
sie den Besonderen Bedingungen für Altersvorsorgeverträge und den Vorschriften des Alters-
vorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes in der zum Zeitpunkt des Abschlusses des Alters vor-
sorgevertrages maßgeblichen Fas sung nicht widersprechen.

Stand : Januar 2007

Bei der derzeit aktuellen Fondspalette* fallen pro Vertrag folgende Kosten an :

1.  Kosten der Fonds 
(Es werden keine Ausgabeaufschläge erhoben. Stattdessen werden Ab schluss- und 
Vertriebs kosten wie unter Nr. 15 der Besonderen Be dingungen für die DWS RiesterRente 
Premium be schrieben, erhoben.)

 Kostenpauschalen der Fonds :

 Fondspalette : Aktuell werden folgende 
  Kosten-Pauschalen dem jeweiligen   
  Fonds p.a. entnommen :

 DWS Vorsorge Dachfonds   1,50%
 DWS Vorsorge Rentenfonds 5 Y   0,75%
 DWS Vorsorge Rentenfonds 7 Y   0,75%
 DWS Vorsorge Rentenfonds 10 Y   0,75%
 DWS Vorsorge Rentenfonds 15 Y   0,75%

Weitere Einzelheiten zu den Kosten der Fonds ergeben sich aus dem jeweils ak tuellen
Verkaufs prospekt. Die Anleihefonds der Kapitalerhaltungs komponente innerhalb der 
obenstehenden Fondspalette werden von der DWS um weitere Fonds erweitert oder 
um existierende Fonds bereinigt, sofern dies das finanzmathematischen Modell als 
Kernbestandteil des Produkt konzeptes als erforderlich signalisiert. So ist zur Umsetzung 
des mit dem Anleger ver einbarten Modells noch die Auflegung von zwei zusätzlichen 
Anleihefonds erforderlich : ein Fonds mit Anleihen mit einer Restlaufzeit von 1 Jahr 
und ein Fonds mit Anleihen mit einer Restlaufzeit von 3 Jahren nach dem Vor bild der 
bereits vorhandenen DWS Vorsorge Rentenfonds 5 -15 Y. Das System gibt dabei vor, 
zu welchem Zeitpunkt welcher der Fonds zur Si cherstellung des Kapitalerhaltes und 
zur Aufrechterhaltung der Funktionsweise des mit dem Anleger vereinbarten DWS 
RiesterRente Premium Modells benötigt wird. Sofern das System vorgibt, dass einer 
der Fonds aus der dem Anleger bekannten Fondspalette nicht mehr zur Umsetzung des 

Modells benötigt wird, wird die DWS die Fondspalette um diesen Fonds bereinigen. 
Die DWS kann nicht nach ihrem eigenen Ermessen die Fondspalette zu einem ande-
ren als diesem vereinbarten Zweck anpassen, ohne zuvor die Zu stimmung des Anleger 
einzuholen. Bei Umschichtungen innerhalb des Port folios wer den keine fondsbezogenen 
Kosten durch die DWS berechnet.

2. Die Entgelte je DWS RiesterRente Premium-Portfolio liegen derzeit bei 15,40 EUR p.a..

3. Das Entgelt bei einer schädlichen Verwendung beträgt 0,5% des Depotgegen wertes,
aber mindestens 51,30 EUR.

4. Im Fall eines Anbieterwechsels des Anlegers fällt eine Gebühr in Höhe von zur Zeit 
51,30 EUR an.

5. Für den Fall der postalischen Zusendung von Kontoinformationen, die über den 
kostenfreien halbjährlichen Versand hinausgehen, können die hieraus entste henden
Zusatzkosten gesondert in Rechnung gestellt werden. In diesem Fall werden pro Brief 
0,90 EUR (bis zu 40,- EUR p.a.) gesondert per Last schrift von dem Konto des Anlegers 
abgebucht. Die Belastung erfolgt einmal jährlich im Dezember.

Die Entgelte verstehen sich jeweils inklusive Mehrwertsteuer.
Eine Erhöhung der Entgelte für die Führung der Investmentkonten je DWS RiesterRente 
Premium-Portfolio sowie der schädlichen Verwendung und Anbieterwechsel kann durch 
die DWS ohne Zustimmung des Anlegers wirk sam erfolgen. Bedingt durch die lange 
Laufzeit des Vertrages kann eine An hebung der Kosten erforderlich werden, z.B. wegen 
eines erhöhten Verwal tungsaufwandes aufgrund einer Gesetzesänderung.

Stand : Februar 2007

* Sie erhalten weitere Angaben im Internet unter www.dws.de

Hinweise auf die Höhe der Entgelte und Kosten

Berechnungsbeispiel für die Ermittlung der Höhe der Abschlusskosten
Das Beispiel bezieht sich auf einen 40-jährigen Anleger mit einer Ansparzeit von 20 Jahren (bis zum 60. Geburtstag). Der Anleger leistet einen Eigenbeitrag von 100,- EUR pro Monat.

Jahresbeitrag * Laufzeit in Jahren * Abschlusskostensatz   =   1.200,- EUR * 20 Jahre * 5,5%   =   24.000,- EUR * 5,5%   =   1.320,- EUR

Bei monatlicher Beitragszahlung verteilen sich diese Abschlusskosten gleichmäßig über die ersten 60 Monatsbeiträge. Von den vom Anleger zu erbringenden Beiträgen werden daher 22,- EUR pro 
Monat zur Rückführung der gesamten Abschlusskosten verwendet und nicht in Fondsanteilen angelegt. Ab der 61. Rate erfolgt die Anlage der regelmäßigen Beiträge vollständig und ohne weitere 
Kosten zum Anteilwert, also ohne Ausgabeaufschläge.
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